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Zusammenstellung

einiger wichtigerer Bestimmungen des Branntweinmonopolgesetzes,

Nach § 22 des Gesetzes über das Branntweinmonopol vom 26, 7. 18 haben neben 
den Beamten der Monopolverwaltung alle Reichs- und Landesbeamten, desgleichen 
die Gemeindebeamten, namentlich alle Polizeibeamten zum Schutze des Monopols 
mitzuwirken. Sie haben Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, die ihnen bei Aus­
übung ihres Dienstes bekannt werden, sofort den zur strafrechtlichen Verfolgung 
zuständigen Behörden (d. s. die Hauptzollämter) anzuzeigen. Erfolgreichen Beamten 
können Belohnungen gewährt werden. Zum besseren Verständnis werden nachstehend 
die hauptsächlich in Frage kommenden Bestimmungen des Branntweinmonopolgesetzes 
aufgeführt.

1. Branntwein jeder Art darf nur in Brennereien, die der Steuerbehörde ange­
meldet sind, oder in Monopolbetrieben hergestellt werden. — § 1 der Brennerei­
ordnung. —

Auch Herstellung für eigenen Verbrauch ist ohne Anmeldung unzulässig.
2. Die Anfertigung, der Erwerb und der Besitz von Brenn- oder Weingeräten ist 

der Steuerbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Unterlassung solcher Anmeldung wird 
mit einer Geldstrafe von 10—3000 Mk. bestraft. — §§ 35 und 173.des Ges. —

3. Das Anbieten, Anpreisen und der Verkauf von Vorrichtungen, die nach dem 
Angebot oder der Anpreisung dazu bestimmt oder geeignet sind, Branntwein in nicht 
gewerblicher Weise in kleinen Mengen, insbesondere im Haushalt herzustellen, sowie 
das Anbietern Anpreisen und der Verkauf von Anleitungen zur Herstellung derartiger 
Vorrichtungen ist verboten und wird mit Geldstrafe von 5 bis zu 1000 Mk. bestraft. 
Brenn-Ordn. § 278 Ges. § 180.

4. Monopolerzeugnisse (dem Massenverbrauch dienende einfache Trinkbrannt­
weine) werden von der Monopolverwaltung aus dem von den Brennereien ihr gegen 
den Uebernahmepreis abgelieferten Branntwein selbst hergestellt und durch Wieder­
verkäufer, d. h. Gastwirte und Händler, an die Verbraucher abgesetzt. — §§ 108 und 
109 des Ges. —

Es ist verboten,
a) die Monopolerzeugnisse in Weingeistgehalt, Geruch, Geschmack oder Aus­

sehen zu verändern; jedoch ist das Mischen der Monopolerzeugnisse mit­
einander oder mit anderen Stoffen auf Verlangen des Verbrauchers zum 
Zwecke des sofortigen Genusses gestattet;



142

b) die Verschlüsse der Kleinverkaufbehältnisse oder die zu ihrer Sicherung , 
angebrachten Vorkehrungen zu entfernen, bevor die Behältnisse geöffnet 
werden;

c) die Monopolerzeugnisse anders als unmittelbar aus den Behältnissen, in 
denen sie geliefert sind, abzugeben:

d) die Monopolerzeugnisse in Mengen von 0,25 Liter oder mehr anders als in 
den verschlossenen Kleinverkaufsbehältnissen der Monopolverwaltung abzu­
geben. Der Reichsrat kann Ausnahmen zu c und d zulassen. — § 116 
des Ges. •— . 1

Wer mit Monopolerzeugnissen als Wiederverkäufer handeln will, hat dies vor 
Eröffnung seines Betriebes der Steuerbehörde schriftlich anzuzeigen. Er erhält hierüber 
eine Bescheinigung, die den Beamten auf Verlangen vorzulegen ist. — § 113 des Ges. —

5. Alle nicht von der Monopolverwaltung hergestellten Trinkbranntweine, als 
welche insbesondere Verschnitte von Kognak, Arrak, Rum und alle feineren Liköre 
(„Marken“), auch Punsch- und Grogessenzen, in Frage kommen werden, unterliegen 
einer besonderen Verarbeitungsgebühr, dem Freigeld. Sie dürfen gewerbsmäßig nur 
in vorschriftlich vorher der Steuerbehörde angemeldeten und genehmigten Betriebs­
räumen hergestellt werden. — §§ 109 und 121 des Ges. — Das Freigeld beträgt 
1 Mk. für das Liter fertigen Trinkbranntweins. — § 117 des Gesetzes — Es wird 
mittels Anbringens von Freigeldzeichen an den Kleinverkaufsbehältnissen entrichtet, 
Freigeldpflichtiger Trinkbranntwein darf nur in den sogenannten „Verkehrs­
behältnissen“ von ‘/io, Vi, 7g, 3a und 1 Liter in Verkehr gebracht werden. Die 
Behältnisse dürfen nur eine Oeffnung haben, die mittels Anbringens von Freigeldzeichen 
(zollamtlich gelieferten, in hellblauer Farbe - bedruckten Papierstreifen) vor der Ent­
nahme aus den Herstellungs- oder Abfüllräumen vorschriftlich verschlossen werden muß.

Auf jedem Behältnis ist der Inhalt nach Art, Menge und Weingeistgehalt, sowie 
Name und Sitz der Firma des Freigeldpflichtigen anzugeben. Die Firmenbezeichnung 
kann durch ein gesetzlich geschütztes, der Steuerbehörde mitzuteilendes Warenzeichen 
ersetzt werden.

Die Freigeldzeichen werden aus weißem, mit natürlichem Wasserzeichen (Vier­
paßmuster) versehenen Papier hergeśtellt. Auf der Schauseite tragen sie' in einem 
dunkleren Tone der Grundfarbe eine unveränderliche Verzierung, die den Reichs­
adler zum Gegenstand hat. In der Mitte ist ein rundes, an den Enden der Seiten­
stücke je ein länglich viereckiges Feld in der Grundfarbe ausgespart. Das runde 
Mittelfeld enthält den Reichsadler in größerer Darstellung. Das eine Seitenfeld enthält 
den Aufdruck „Deutsches Erzeugnis“ sowie die Angabe des Raumgehalts, des Inhalts 
des Behältnisses und des Freigeldwertes (z. B. 7* Liter Trinkbranntwein 0,25 Mk. 
Freigeld). — Soweit der Inhalt der Behältnisse in unverschnittenem ausländischem 
Trinkbranntwein besteht, ist dieser Teil des Freigeldzeichens, der die Aufschrift 
„Deutsches Erzeugnis“ trägt, abzuschneiden. — Das zweite Seitenfeld ist zur Ein­
tragung des vorschriftlichen Entwertungsvermerks bestimmt, der die Firma und deren 
Sitz oder Name und Wohnort des Herstellers mit Tinte oder durch Stempelung oder 
Druck nachweisen muß. Verwendung gesetzlich geschützter Warenzeichen kann auf 
Antrag statt der Firmenbezeichnung genehmigt werden. Die Freigeldzeichen sind 
gleichmäßig 1 cm breit und 18 cm lang. Entwertung muß vor dem Anbringen an 
den Verkehrsbehältnissen stattfinden.

Für den Verkauf und Ausschank freigeldpflichtigen Trinkbranntweins gilt folgendes.
Wer sich gewerbsmäßig mit dem Verkauf, oder dem Ausschank von freigeld­

pflichtigem Trinkbranntwein befassen will, hat dies vor Eröffnung seines Betriebes 
der Steuerbehörde schriftlich anzuzeigen. Er erhält hierüber eine Bescheinigung.

Freigeldpflichtiger Trinkbranntwein darf nur unmittelbar aus den zugehörigen, 
mit Freigeldzeichen versehenen Behältnissen ausgeschänkt werden. Bei Oeffnung des 
Behältnisses ist das Mittelfeld des Freigeldzeichens zu zerreißen oder zu zerschneiden, 



143

doch ist das Freigeldzeichen in den Seitenfeldern, solange aus den geöffneten Be­
hältnissen verschänkt wird, erkennbar an dem Behältnis zu erhalten. Ist der ganze 
Inhalt des Behältnisses verschänkt, so ist das Freigeldzeichen vollständig von dem 
Behältnis zu entfernen und zu vernichten. Geleerte Behältnisse sind aus dem Schank­
raum zu entfernen.

In Verkauf- und Schankstätten darf für den Ausschank von jeder nach Handels­
marke oder Behältnisgröße verschiedenen Sorte nur ein Behältnis geöffnet sein. 
Ausnahmen können von den Hauptämtern bei nachgewiesenem Bedürfnis unter be­
sonderen Bedingungen, die im Schank- oder Verkaufsraum durch Aushang zur allge­
meinen Kenntnis gebracht werden, gestattet werden.

In allen Ausschank- und Verkaufsstätten von freigeldpflichtigem Trinkbranntwein 
ist allgemein an in die Augen fallender Stelle ein von der Steuerbehörde gelieferter, 
obige Vorschriften enthaltender Aushang anzubringen. Vom Aushang kann nur dann 
abgesehen werden, wenn der Inhaber der Verkaufsstätte ausdrücklich auf Ausschank 
von freigeldpflichtigem Trinkbranntwein verzichtet hat oder keine Schankerlaubnis 
besitzt.

Wer als Verkäufer freigeldpflichtigen Trinkbranntwein empfängt, der nicht in 
Behältnisse der vorgeschriebenen Art abgefüllt oder der in Behältnisse abgefüllt ist, 
die nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnet und .nit Freigeldzeichen versehen 
sind, hat innerhalb einer Frist von drei Tagen der Steuerbehörde Anzeige zu erstatten.

Die Vorschriften hinsichtlich des freigeldpflichtigen Trinkbranntweins treten voll 
erst am 1. Januar 1920 in Kraft, weil zurzeit noch die Bestände des 1. Oktober 1919 
ohne Freigeldentrichtung bis 31, Dezember 1919 unter Steueraufsicht abgegeben werden 
dürfen. Seit dem 1. 10. 19 neu hergestellter Trinkbranntwein unterliegt dagegen auch 
jetzt schon dem Freigeld und den vorstehend aufgeführten Vorschriften.

6. Die Verwendung von Branntweinschärfen, wie z. B Pfeffer, Paprika und 
dergleichen, ist untersagt. — § 150 des Ges. —

7. Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf nur Branntwein in den Verkehr 
gebracht werden, der ausschließlich aus Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer oder 
Gerste hergestellt und nicht im Würzeverfahren gewonnen ist. Mischungen von Korn­
branntwein mit weingeisthaltigen Erzeugnissen anderer Art dürfen nicht unter der 
Bezeichnung Kornverschnitt oder unter einer ähnlichen Bezeichnung, die auf die 
Herstellung aus Korn (Roggen usw.) schließen läßt, in den Verkehr gebracht werden. 
— § 151 des Ges. —

8. Unter der Bezeichnung Kirschwasser, Zwetschenwasser, Heidelbeergeist oder 
ähnlichen Bezeichnungen, die auf die Herstellung aus Kirschen, Zwetschen, Heidel­
beeren oder sonstigen Obst- und Beerenarten hin weisen (Kirschbranntwein, Kirsch, 
Zwetschenbranntwein, Steinobstbranntwein, Kernobstbranntwein und dergleichen) darf 
nur Branntwein in den Verkehr gebracht werden, der ausschließlich aus den betreffenden 
Obst- und Beerenarten hergestellt ist. Hinsichtlich der Mischungen gilt das im Schluß 
der Ziffer 6 Gesagte auch hier. — § 152 des Ges. —

9. Nahrungs- und Genußmittel — insbesondere weingeisthaltige Getränke —, 
Heil-, Vorbeugungs- und Kräftigungsmittel, Riechmittel und Mittel zur Reinigung, Pflege 
oder Färbung der Haut, des Haares, der Nägel oder der Mundhöhle dürfen nicht 8o 
hergestellt werden, daß sie Methylalkohol (Holzgeist) enthalten. Zubereitungen dieser 
Art, die Methylalkohl enthalten, dürfen nicht in den Verkehr gebracht oder aus dem 
Ausland eingeführt werden. — § 153 des Gesetzes. —

Vollständig vergällter Branntwein, d. h. zu gewerblichen usw. Zwecken (haupt­
sächlich als „Brennspiritus“) zu ermäßigten Verkaufspreisen abgegebener und zum 
Zwecke der Verwendungskontrolle durch Zusatz bestimmter Vergällungsmittel zum 
Trinken unverwendbar gemachter Branntwein, wird. ausschließlich durch die Monopol­
verwaltung hergestellt und zum freien Verkehr abgegeben.

Er darf nur zu gewerblichen Zwecken, zum Putzen, Heizen, Kochen oder Be­
leuchten in öffentlichen Kranken-, Entbin dungs- und ähnlichen Anstalten oder in 
öffentlichen wissenschaftlichen Lehr- und Forschungsanstalten und in militärischen 
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Anstalten und Anstalten für die Herstellung von rauchschwachem Pulver verwendet 
werden. Die Verwendung dieses Branntweins zur Herstellung von Nahrungs- und 
Genußmitteln, einschließlich des Speiseessigs, zur Herstellung von Erzeugnissen, die 
als Ersatz für Branntwein genossen werden können (insbesondere Estern), von wein­
geisthaltigen Erzeugnissen, die zum menschlichen Genuß dienen können, zur Herstellung 
von nicht festen zur Körperreinigung und -pflege bestimmten und geeigneten Seifen 
sowie von Parfümerien, Kopf-, Zahn- und Mundwasser ist unzulässig.

Wer mit vollständig vergälltem Branntwein handeln will, hat dies vor Eröffnung 
des Handels der Hebestelle und der Ortspolizeibehörde anzumelden, worüber er von 
der Hebestelle eine Bescheinigung erhält, ohne die mit dem Handel nicht begonnen 
werden darf

Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in den von der Monopol­
verwaltung gelieferten oder zugelassenen Behältnissen (Monopolbehältnisse) von 50, 
20, 10, 5 und 1 Liter Raumgehalt feilgehalten werden, die mit einer Angabe der 
Weingeiststärke und mit einem besonderen Verschlüsse versehen sind.

Das Hauptamt kann unter besonderen Bedingungen im Falle des Bedürfnisses 
für einzelne Händler zulassen, daß unter den Augen des Käufers in dem Verkaufs­
raum aus einem Monopolbehältnis von einem Liter Raumgehalt gewünschte Teil­
mengen abgefüllt werden, Von jeder Handelsmarke oder Weingeiststärke darf in 
solchem Falle nur ein angebrochenes Behältnis vorhanden sein. Aus Behältnissen 
von mehr als einem Liter darf nicht abgefüllt werden.

In den Verkaufsräumen ist an einer in die Augen fallenden Stelle und in Druck­
schrift von mindestens 7, Zentimeter großen Buchstaben eine Bekanntmachung aus­
zuhängen, die die wichtigeren der vorstehend aufgeführten Vorschriften enthält. 
Besonders ist auch darin hervorgehoben, daß es verboten ist, aus vergälltem Brannt­
wein das Vergällungsmittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vergällten 
Branntwein Stoffe beizufügen, durch die die Wirksamkeit des Vergällungsmittels in 
Beziehung auf Geschmack und Geruch vermindert wird, oder solchen Branntwein [zu 
verkaufen oder feilzuhalten.

Ferner ist allgemein verboten, Mittel oder Einrichtungen anzubieten, anzupreisen 
und zu verkaufen, die nach dem Angebote oder der Anpreisung dazu bestimmt sind, 
die Wirkung des Vergällungsmittels zu beseitigen oder abzuschwächen.

11, Wer seines Vorteils wegen vorsätzlich Branntwein, einschließlich des zu Trink­
branntwein verarbeiteten, hinsichtlich dessen eine Hinterziehung stattgefunden hat, 
ankauft, zum Pfände nimmt oder sonst an sich bringt, verheimlicht, absetzt oder zu 
seinem Absatz mitwirkt, wird mit Geldstrafe in Höhe des vierfachen Betrages der 
hinterzogenen Einnahme, mindestens aber in Höhe von 50 Mk, bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 161 des Ges.).

12, Herstellung und Gewinnung von Essigsäure jeder Art muß vor Beginn des 
Betriebs der Hebesteile angemeldet werden, da ev. die Entrichtung einer Verbrauchs­
abgabe von 160 Mk. für 1 dz wasserfreie Säure in Frage kommt. Vorenthaltung der 
Essigsäureverbrauchsabgabe wird nach § 192 des Gesetzes bestraft.

Oppeln, den 9. Januar 1920. Der Regierungspräsident,
e  --------------------- ----------

(etaaisjie«ere 3Us wnB ^bgangälifie» fur W IV, 1919.

11, ©ie äliagiftrate, ®emeinbe= unb ©utäborftänbe be§ Greifes Werben aufgeforbert, bie 
gemäß her ßreiSblatttierfügnng Dom 19. 9Wai 1913 — $rei§budj für 1913, 9tr. 128, 
Seite 57/58 — Abfdjniit D aufjufteHenben öierteijäljriidjen ^ufammcnfieöeingett ber 
<9«» unb 2ibgänge an ®ínf«tnmcnfíeucr und Érgiinjungsfteucr nad* 21íuftei? 
2 und 5 ncb^t ben bagu aci*»rtącn feftgcfeijten unb ilbgangśliftctt 
bcftimmł bis jam 25. b. 2Hts. an midj ein^ureichen.

Sft in einem Semeinbe« ober ©utsbe^irfe njäljrenb beS laufenben S3ierteíjaíjre§ nur 
eine ,gugang§= ober AbgangSlifte A entftanben, fo ift nur biefe ctnjureidjen; bie 
Anfertigung) ber ^nfammenfteünng nadj fünfter 2 ober 3 Ijat in biefem galle &u unterbleiben-
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2. (Sollten nad) (Einreibung ber giu unb Abgangstiften für ba8 IV. Siertetjaljr bi8 
Au tn Sdjtuffe beS ŚteuerjatjreS (31. SRärj) nod) $u# unb Abgänge bei ber StaatSfteuer 
bortommen, fo finb SładjtragS», Qn= intb AbgangStiften aufgufteGen unb ungefäumt ¿nr 
Vortage ju bringen. $)iefe muffen fpätcfiens am 3%. 2Uär$ 5. 3$. Ijier borliegen.

3. ®ie nab SDłufter XXX anf¿ujtcHeitben giften berjenigen Steuerpflid^tigen, bereu 
(StaatSfteuerbeträge nit^t beijutreiben ober nieber¿ufbtageit finb (91 rt. 90 9tr. 6 unb 7 unb 
Art. 91 ber Anweifung bom 25. 3uti 1906) finb in boppelter Ausfertigung mit ben baju» 
getforenben Setegen, (ErmittetungSfbreiben, fßfänbungSprotofoGen, SieftberjetĄntffen, Ser» 
fteigerungsyrotofoüen ufto. bis 3tim 20. IHätj b. 5s. ber ICrcisíaffe 
AU überfenben.

Die ge^cHtcit Cermine finb piinEtlidy innc$u^aHen; idj erwarte, baß 
(Erinnerungen an bie (Einreibung ber giften nidit nottoenbig werben.

iblaujelgen eher 2lnfd?reibcn ju ben Giften finb itibi ctfbtberiiĄ.
gteuftabt OS., ben 3, SDiärj 1920. ^rettßiftfies ^taatsftetterami.

BeirW Mc
^erícnen^and^aujiiíiljme 31101 gwc&e der Steuerucranl«guífg 1920.

©ie -ÍDlagiftrate, ®emeinbe= unb ®utSoorftänbe beS flreif?S, welche nod) mit ber (Srlebigmtg 
ber Srei§blatt= Verfügung uom 23. Januar 1920 Stüct 5 Seite 63 im Słiidftanbe finb, werben 
hiermit an bie fcgleunigfte ©inreicgung be§ VerfonenoerjeicgniffeS nebft ^auSliften erinnert.

Veuftabt OS., ben 10. Vlärj 1920. fßrettgif^eS StaatSfteneramt.

Vir. 125, enbgültigen Vefeitigung beftegenber Sweifel gat ber Herr 9teid)$minifter 
ber ßinanjen mitgeteilt, bag bie ©lítente gegen bie (Einführung be§ neuen UmfagfteuergefegeS 
bom 24. ©ejember 1919 in ben befetten ©ebieten feinen ©infprud) erhoben gat. ®<** 
treue llmfa^fteuergefc^ gilt bähet feit 1. Satinar 1920 im bollen Umfange aud? itt 
ben veu bet Cntente befetten «Sebieten. Verufs* unb .^anbelebertretungen fowie 
ber fßreffe Wirb gieruon ÄenntniS gegeben.

/;• iReuftabt, ben 5. dRärj 1920. £>er Umfagfteneramt.

«r 126. 8ehmmimad)ung, betreffend 89ienen$utker.

91 n bie Smter.
Snfolge ber überaus fcglecgten Sage ber ¿uderberforgung faun ¡egt noch leine ©ernähr 

bafür übernommen Werben, bag baS IReicg auch in biefem Sagre wieber Suder jur Fütterung 
ber überwinterten Vienenbölter jur 93erfutterimg (teilt. @S finb aber ade Schritte getan, um 
es trog ber jeitigen ÜRotlage ju ermöglichen, bag ben Smfern wieber ^uifer, Wenn au<h 
nicht im bisherigen Umfange, jur Verfügung geftedt wirb. ©ie ©rroägungen über bie etwa 
ju oerteilenbe Wicnge Werben erft in ben nädjften fragen jum ilbfcglug gelangen, ©och 
bürfen bie Hoffnungen nidjt ju gocg gefcgraubt Werben. ©S wirb feineSfadS viel Suder 
geben, bafür wirb aber non ber Verpflichtung jur Abgabe non Honig Slbftanb genommen 
Werben.

©ie Ausgabe beS ^rügfagrSjuderS auf ®runb ber twtjährigen örtSliften hot ju grogen 
Vliggedigteiten gefügrt. 9leue OrtSliftcn müffen ju ®runbe gelegt unb beSgalb mit grögter 
Vefdjlemtigung aufgeftedt werben, bamit ju gegebener ¿eit mit ber Verteilung beS Suck# 
fofort begonnen Werben faun. Su bene Sweet” f A jeb er Suder, ber Vienenjuder ju erhalten 
wünfegt, fofort in bie OrtSlifie, bi», bis 15. 3)?ärj bei ber Semeinbebegörbe offen liegt, ein* 
Anträgen, ©ie ©intrigungeit Wc oen öam Swede ber Slusftedung ber jotiamtlicgen Ve» 
tjedjtigungSfcgeine naeggeprüft werben, üferfpätete ' ütmelbungen tonnen teineSfadS berüd« 
fiegtigt werben, ©ine griftverläugeruiig fann nitigt eintreten.

©ie Verteilung beS VienenjuderS erfolgt bureg ben bienenwirtfcgaftlicgen fßrobinjial» 
berbanb bejW. bureg bie örtlichen Snderoereine, aueg für bie Smfer, bie nicht SRitglieber 
tiefer Drganifation finb. ©ie auf baS Volt entfaHenbe Sudermenge Wirb ttoeg befonberS 
betannt gegeben Werben.
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£) r t § I i ft e. ,
Äommitnalberbanb . .....  ®ifenbai)nftation .....................
®emeinbe=(®ut8=)bejiit ................ fßoftanftalt ...... ......
©effort gum íBe¿irE ber ^mferbereinS

Sieje ßifte ift bom ®emeinbe=(®ut8=)$orftanb nacb¿uf)rüfen, auf i^re ¡Midftigfeit ¿u 
bereinigen unb bis jum 18. fDiärj 1920 bem Äommunalberbanb ju überfenben.

®eS Sinters

lift).
9łr. 91 a m e

8B o I) n u n g 

(Strane nnb 
$auS=9ir.)

SIngafjl 
ber 

überwinterten 
öienenbötter

Stgenpnbige Unterfdjrift 
beS ŚmterS

(®er 3mter übernimmt bemnad, bit 
SStrantmortung für bit 9tid¡tigteit 
feiner Eintragung nnb bit SJtr- 
pflicbtung sur Ablieferung einer 
bet gabt feiner %itn«nnö!!tr ent« 
JpreĄtnben ÜJlenge ®teutanmcb$)

$)te 9łiĄtigfeit ber (Eintragungen befd;eintgt.
............. belt . . . SRärg 1920.

®er SÄagiftrat — ®emeinbe»(®nt6»)$8oifłanb.
(Ortsftempel.) 

Unterfdjrift ber hingugejogenen fadjoerftänbigen ©emeinbemitglieber.

SSorfteljenbeS ift bon ben £)rt§6ei)örbett ortsüblich Mannt jn machen.
gteuftabt, ben 5. SRärg 1920. $>er ^reteattsííhnü. SBirtfdjaftSamt.

Sir. 127. Die ber bei mir eintaufenben ®efnche urn UeberWeifung eines bienft= 
unbrauchbaren WiilitäipferbeS iff jeweilig weitaus ^ö^er, als bie ^aßl ber 5itr Verfügung 
geftellten fßferbe. Dies nötigt ba^u, bie Wenigen 311 berücffidjtigenben ßanbwirte ober (Bewerbe; 
treibenben aus ber großen gaßl ber SefmhfteHer nach Maßgabe bes ÍBebíirfniffeS auSjuwähien. 
Die SRehrgaßl ber eingeßenben Sefucße enthält jebodj neben allgemeinen §inweifen über bie 
ungünftige wirtfchaftliche Sage nur bie perfönlicße unb juweilen auch vorn Semeinbeborfteßer 
bejtätigte Eingabe be§ ®efnchfteHer8, baß er ein ißferb notwenbig brauche. Solche (Beiiidje 
finb für bie SlnSWahl i«r iöerüäfichtigung bei ber fßferbejuteilnng, ba fie feinen näßeren 
Slnßalt bieten, unjureichenb.

Die Sefudje' muffen foigenbe Eingaben enthalten :
1. ®röße beS ®runbbefi|eS (Worgemaßl).
2. Sln^aßl ber bereits oorßanbenen ^ßferbe.
3. i)öße ber oorhanbeuen Scßulben.
4. SBieoiel fßferbe für RriegS^Wecfe abgegeben würben.
5. Ob ber ®efudjfteUer SiriegSberießter ift.
6. SBeldje befonberen ungünftigen (Śreiguiffe bie ^uweifung notwenbig madjen.
7. Die SBefdjeinigung ber OrtSbehörbe, baß bie gemachten Eingaben ¿utreffen.

®efuiße oßne biefe Angaben tönnen nicht berücffichtigt Werben, obwohl fie an ficß 
begrünbet fein mögen.

9leuftabt O®., ben 6. äRärj 1920. Del? Cawördt.



Hr. 128. ßittreife in befette weitbeuifdje (Mid 
unb imd? élfofesSSotfjrittgen.

gibilperfonen.
Siad) ben Beftimmungen bet interalliierten ŚRtjeinlanbtommiffion genügt nach ber grie» 

b nSunter^eidinung jur ©inreife in bab befette ©ebiet ber übliche beutfche fReifepafj (braunes 
£>eft mit grünen Blättern) ohne ein weiteres franjöfifcheS ober beutfcheb Vif um. 2)iefer 
Baß berechtigt ¡tum Betreten nnb Bereifen be8 gefamten ©ebieteb, alfo ber franjöfifchen, 
engltfhen, amerifanifchen mib belgifdjen ¿one; ausgenommen ift baS Saargebiet nnb ßujem« 
bürg, für welche e§ bet befonberen (Genehmigung bet bärtigen Behörbe bebarf. 2)ie Eintrag* 
fteßer, Welche in baS Saargebiet einreifen woßen, rieten ihr Sefud) an baS SKbfdjnittS« 
lommanbo iV bet neutralen ¿one, graiitfurt a. 3R, 2aunu8=8lnlage 9, gut SBeiterleitung an 
baS fraujöfifche ©berfommanbo in SRainj. 5)em ©efudj müffen beigefügt Werben:

1. ¿wei unaufgejogene ßichtbilber,
2. beutfcher SRcifepafj,
3. ¿Wei Unterfchriften beS SefuchfteßerS anf getrenntem ißapier,
4. genaue Slbreffe, Strafe, ^auSnnmmer, wohin ber (Stnreifenbe fich begeben Wiß,
5. íRamen bon rßerfonen im Saargebiet, bie über ben ©efnchfteßer XluSfunft geben 

fönnen,
6. im galle einer ©efchäftbreife Beglaubigung einer §anbelStammer.

fR’ü (f w a n b e r it n g,
®ie fRücfroanberung nach bem befetten fRheingebiet nnb ber Bfaí¿ finbet nicht mehr 

über baS Quarantänelager ®rie§t)eim ftatt, eS genügt bie gureifeerlaubncS beS BürgermeifterS 
ber betreffenben ©emeinbe. giuil» nnb entlaff ne- ßRilitärperfonen, bie in ba8 Saargebiet 
¿irrücftehren wollen, richten ihr ©efuch an baS Hlbfdjnitta-flommanbo IV ber neu­
tralen gone, Abteilung Stüäroanberung, grautfurt a. SR., Saunubanlage 9, jur äBeiterleitung 
an baS franjöfifdje Dbertommanbo in SRainj. Den ©efucgen ift oon jebem Hlntragfteßer 
übet 12 Sahre beijufügen:

1. ein beutfdjer fReifepaß,
2. jroei unanfgejogene Baffbilber,
3. $mei gettd mit eigenhänbiger (RamenSunterfchrift,
4. genaue Hingabe be§ fRecfejcelS, Strafe unb ^auSnummer,
5. Hingabe bau HluStnnftSperfonen am ^-tfe^iel.

S)ie ©ntfcheibung auf baS ©efuch ift am augenblitflichen SSohnort ab^tWarten.
Hiße ©efu^e gut 'tinreife ober fRücfwanberung nach ®lfaß = ßothringen finb ju 

richten an ben Hlbfchnitt V ber neutralen gone in fiarlSruhe.
(R euftabt £>S., ben 23. gebruar 1920.

sir. 129. ^reiśkajfe ÖS., 3weigftene öbergtogtiM.

gür ben im HlbftimmungSgebiet Hegenben Seil beb ÄreifeS fRenftabt £>S., ift eine ÄretS- 
taffe in öberglogau eingerichtet unb beten Verwaltung bem fRentmeifter Br^oSta über* 
tragen worben.

(Reuftabt O.=S., ben 9. SRittj 1920. Der ianörat.

Str. 130. Sie lefcte Hate bet jftreiíabjjaben für bag SRedjnnngSjabr 1919 roar nad) 
bet SreUblattnerfligung im Stiid 24, Sir. 3b9, Seite 329, bi® Jliltt 20. 2. 20 an bie 
ÄreiS^ommunalfaffe liter ab^ufufyren.

Sie (Semeinben unb <Stttsbe$irfe, bie mit ber ^a^lung bet ÄreiSabgaben neclj 
iitt lliiefftanbe finb, roerben aufgeforbert, bie Abgaben beftimmt bi® junt 20. 5. 20 
ein^u^a^len.

Síadj Slblauf biefet grift würbe i^, gegen bie Säumigen mit ßrbnnnggftrafen norjiige^en 
genötigt fein.

¡Jleuftabt DS., ben 4. SRärg 1920, $)tt Sanbrat.
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Ät. ist

Stad) SRitteitung bet ßanbroirtfdjaftsfammer fann in biefem Saßre Saatlein nur an 
foldje (Erzeuger abgegeben werben, Welche ben gladjSbau in biefem Saßre neu einfiißren bejto. 
Wieher aufneßmen ober welche ißre glacßSanbaufläcße im Saßre 1920 gegenüber bet Anbau» 
fläcße beS BorjaßreS ganz erßeblicß ¿u erweitern fi<h Derpflicßten. Sie glacßSaubauer erhalten 
Saatlein nur gegen Unterzeichnung eines §lad)3anbaii»ertrage5. Seher Bezießer Don Saatlein 
hat fidj burd) eine Bereinigung feiner CrtSbeßörbe barüber auSzuweifen, baß er unter ben 
obengenannten Sefidjtspunften bezugsberechtigt für Saatlein ift. gut ben ßiefigen ÄreiS 
Wirb her Saatlein im Auftrage her fßrooinzialftelle für Spinnpflanjen in BreSlau 10 burd) 
bie Sdjlef. ^la^ßSWerte in Äaunborf, $?rei$ Steiff e, »erteilt.

Die Ablieferer bon Schlag» unb Saatlein erhalten etwa 35 % be3 ßeinfamengeroicßts 
an Oelludjen täuflid) zurüif. Auß erbem wirb bem borjäßrigen QrlacßSanbauer noch ba8 
Stecht eingeräumt, als Gegenlieferung für ben abgelieferten ßeinfamen ßeirtwanb zn »erlangen, 
falls ber ßeinfame bis zum 15. SRärg b. SS. abgeliefert ift. Anträge auf Stüdlieferung 
biefer SBebwaren ftrb an bie D. Q1.»®. Berlin S. SS. 19, Äraufenftraße 25/28, unter Bei» 
fügung einer Bereinigung über bie erfolgte Ablieferung beS SetnfamenS zu rieten.

ßür ßlacßSftroß auS ber @rnte 1920 finb folgenbe Wtinbeftpreife feftgefefct für je 100 kg:
a) gute Blittelqualität..........................................95 W?t.,
b) abfaUenbe Qualität....................................70 SOIL,
c) befonberS gute SBare inirbeft-mS.......................100 SOIf.

gür faatfertigen ßeinfamen werben von her ^ro».»Stelle für Spinnpflanzen 170—300 SRf. 
je Doppelzentner gezahlt, wozu bis 15. 9Härz noch eine Prämie von 26 SRI. tritt.

Steuftabt £>®., ben 4. SDlärz 1920. Söet Sanbrnt.
IW —-------------—----------------------

w». 132. U e b e r í i dj 1

über bie (Sinnahmen ber @rgän$ungSfleifchbef<hautaße beS ÄreifeS Sleuftabt O.»S. für baS 
4. Vierteljahr beS SalenberjahreS 1919.

Flamen ber SlmtSbejirle.
(Sinnat)men 

gjlarl.
j Xiamen ber Slmtäbejirte. @innat)men 

gjtari.

S3rofd)üfc...... 25,95 9tieger8borf............................... 47,55
BudfrelSborf . 45,35 Slingroię............................... 42,15
Seutfdj 9łaffelrot§.... 69,70 SdbeltV I ..... j 145,65
ffieutfc^ 3JluHmen .... 16,10 SW U..............................
Sittersborf.............................. 67,90 Scbloginię............................... 73,85
Sittmanniborf .... 34,90 ©Emitid)............................... 33,20
Sobran...................................... 74,40 ©djnelleroalbe............................... 83,95
@63nig (bei SĄlogtoifc mit angegeben) —— 6$roein8borf............................... 49,88
grieberäborf.............................. 31,70 ©imSborf.............................. 9,25
Äletn ißramfen .... 79,30 ©tiebenbOl'f (bei IW«H mit angegeben) —W
Älein StrebliJ .... 36,20 Xroarbaroa.............................. 33,90
Äunjenborf.............................. 64,75 SBaíjen...................................... 54,25
Sangenbrńd.............................. 74,45 Sßiefe gräfli^............................... 76,05
6$lo& Dberglogau I . j 149,31

38,30

BeUtn ...... 93,80
Dberglogau II.

Stabftein.......................................
3ülü, ©tobt unb Sanb 50,70

$)ie Herren 8tmt8üorftef)er erfaße icfj, biefe 3ieá)nuug fofort ju prüfen unb ettoaige (Sin- 
wenbungen bei mir geltenb ju machen.

9teujłabt OS., ben 26. Rebinar 1920. $)et Sanbrat.
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ÓriCflSuerle^teníiirferfle.

Sn ber 3eit bom 27, ílpril bi8 1, $Roi nnb bom 1. bis 5. 3uni b. 38, Werben auf 
bem ißfarrljofe git SBeigroty, ffreig D^Iau, öffentliche Lehrgänge für 9? ufo g e f I ii g e I $ u $ t 
abgehalten, gfir Kriegsberichte unb Kriegshinterbliebene, bie an bem ihtrfnS teilneljmen 
Wollen unb bie Holten nid)t feíbft tragen fönnen, werben Steifefoften unb erforberlidjenfallB 
auch ein UnterljaltungBgufdjitfj Wćtyrenb ber Sauer beS fturfuS gewährt.

Seilneljmermelbungen finb alsbalb ber Hrieg8berle|tenfiirforgefteUe in 9leitftabt Mriftliih 
eingiireidjen. 7

Per ^efifläftsfi^rer.

SlriegSiierlefctenfiirjorfle.

Sint 9. äpril b. beginnt in (Síjarlottenbttrg bei ber §anbtoerfer= nnb íhinftgeWerbe* 
faille ein einjähriger Semiitarfittfus für <R?werí>elel?rcr

1. im SDletallgewerbe,
2. im Saugewerbe,
3. für ungelernte Arbeiter.

^tergit tämen auch 93olt§fchuliehrer, Welche brr Arbeiterfrage befoitbereS 3ntereffe ent- 
gegenbringen, in Q-rage. $)er ®ebarf an Gewerbelehrern ift jjt. groß.

Sichere Aiiäfmift erteilt bie ^ürforgeftelle, bie nm balbige Slnmelbimg geeigneter 
^Bewerber bittet.

£>tt QtfQiiftsfWtr.
(Schluß beS amtlichen £eiI8.) 

21 n 5 i g e r (9?idjtamtlidj).

Die 2taftfc^uf$mitglic6cr der Xßgemcitiett (Drtefrantentaffe Kreif#» 
ITeuftaöt <D.»Ś. werben ;u bet auf

SannalienD, den 20. 1920, uormittnflS 107, Uhr

in unferem fiaffenjimmer hierfelbft, Siefenerftraße 9lr. 20, anberaumten
^i|nng M ^ußftbuW 

hiermit eingelaben.
S)er SlorfiftenDe DeS WrftanDeS

Der ^Ugemeineti OrtShranhenbaHe Des ŚreijeS OleuftaDt ö.*@.

5- ®.: $ ö 6 n e r.

Zfljeierftnung:
1. geftfeßung be8 S8oranf<hIageS für 1920.
2. Slenberung ber §§ 19 unb 41 ber Raffenfaßung.

- 200 Stntncr §>afcr

au§ bem Greife 9łeuftabt f of ort gu taufen gefugt ®ene^= 

migung ber ßanbesgetreibeftelle uor^anbeu. Angebote mit 

Preisangaben an ©pebiteur Kaluza, Beuthen OS.
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23efanntmud)ung.

®ie (Srasnu^uttg in ben (Sräben unb an ben ber 2Crcis* unb
prouin.tttibiEbaiiffccn, foroie bie 9łutjungen non nerfĄiebenen Heinen, be in fi'reife Üleuflabt 
gehörigen, neben ben @hauffeen gelegenen Srunbftücfen foU für bie 3at)re $920, 1921 
uttb 1922 in ber gelt uotn 16. bis 27. 9Jlär^ 1920 öffentlich an bie üJleiftbietenben gegen 
(»fertige Ucjaljlung ber sJ?acf)t für baä 5at)r 1920 oerpacfjtet werben.

S)a§ 9läf)ere wirb noth burch befmibete píntate befannt gemacht werben.
SReuftabt 0®., ben 2. SRärj 1920. , Sfgy StrcisbilMmsifUr.

® ehr o eter.

Bekanntmachung

Ich habe mit dem heutigen Tage das dem verstorbenen Zimmermeister 
Herrn F. Zeissner gehörige Sägewerk mit allen Beständen käuflich erworben 
und führe dasselbe, verbunden mit Rundholzhandel, unter der Firma:

Neustädter Dampfsägewerk, 

vorm. Zeissner, Inhaber Otto Groetzner,

Hochachtungsvoll
Hauptgeschäft Neisse 

Telefon 76.
Sägewerk Neustadt 

Telefon 230.

ergebens!

Otto Groetzner

Stuf geb ot.
Die Dertoitroete §äu£ler Warie ©tyra, geb. 

Rufief, in Rörnitj — oertreten burd) ben 
SteĄtSanroalt Dr, War¡r in Oberglogau — tjat 
ba§ Aufgebot gut SluSfdjliefjung beS einge= 
tragenen (Eigentümers be§ ®runbftü<f§ 331. 71 
Rörnifc — SBiefe, SItfer unb SBiefe in ben 
graben SBiefen, 27 ar, groß gemäß § 927 
®.>®.=®, beantragt. Der Sinton Boo§, ber 
im ©runbbudj alS (Eigentümer eingetragen ift, 
beju?. feine 9tedbtSnacßfolger toerbenaufgeforbert, 
fpäteftenS in bem auf ben

8. 3uni 1920 Vormittag« 10 Ußr 
oor bem unterjeidjueten Seriate Simmer 9?r. 6 
anberaumten Slufgebotstermine iljre Sterte an= 
gumelben, rotbrigenfallS ißre Slusfdjliefjung 
erfolgen roirb. *

Oberglogau, ben 3. Wär; 1920, 
Da« Amtsgericht.

ífc í# roeri>en fauber unb biüigft 
angefertigt in ber

fl r e i 8 b I a t i»S r u i6 e r e i.

Auf @e;ugSabf<tnitt 5Rr. 28 ber grünen 
huí) braunen BebenSmitteltarteu entfaüen 
125 Krassin Xetgwaren, 125 ©ramm 
®aflo, 250 ©ramm Oarmelabe unb 
2 SSürfel ^amilten^nppe.

Auf ©ejugSabfcßnitt Sir. 83 ber rof« unb 
gelben ßebenSmitteltarten entfallen 125 ©r. 
<>afetfli>(fett unb 58 ^aef ®ftf?mil(ü* 
«Speife.

Der Serfauf beginnt Wontag ben 15. Wär; 
1920 für bie íyefigen ñaüfleute mit ben Sin. 
fangSbudbftaben MbisZ, Dienstag ben IG, Wär; 
1920 mit ben SlnfangSbu^ftaben A bis L.

Die Raufleute oom ßanbe wollen ftd» auf 
bie näcbftfolgenben Dage «erteilen.

9łeuftabt 0®., ben 10. Wär; 1920.

gebens« unb guttermittelßeHe 

t>e3 Äreifed 9ienftabt C8.
ßebenSmittel = Slommijfion.
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I Ältestes Geschäft am Platte

3 kaufe und zahle bekannt die besten Preise

für Alt-Eisen, Lumpen, Knochen und Metalle. 

■■■eeeeeeBeei»»eeeeee«M«®K»ea«8ie»e«eaolleea®aeeeeBei«Baei««>eeeee»ei»eeeiiee*ee"e»«""eeeeBe
Umtausch in Bau- und Nutzeisen ist meiner werten Kundschaft 

jeder Zeit gestattet. Bedienung streng reell!

Ludwig Kascha, vcrmals Kopacz, 

Oberglogau, Reitplatz 83/86.

SlbbruĄ von 3ementmauerroer! rotrb im 
ftäbt. (SaSroert gitm greife oon 10 2Jlt. für 
eine gtoeifpännige gufire abgegeben. ®ie 
au§gat)Iung beS ®etrage§ f)at im ftäbt. 8e=, 
triebSamt gu erfolgen.

Jleuftabt OS., ben 8. 2Jlärj 1920. 
SktriebSimt.

uuö togi Soggros 

empfiehlt gur Saat, 
írrito #r oni) 

iilftninińtr 

au ft fortgefe^t gu ^ö^ftcn S/igeSpreifea

Bruno Gabel,

Meuftabt éfc,. 1.

Siotfkr, 1

©dbllee* I

!8ii$enie, I

$9motbee, I

9iai)grad, 
SEBícTén, I

^dtifd)ten, I

Sutterrfibeniamtn, I

Bnítrtúbtnfflwtn I

geben bißigft ab
Saini, tfih.-iii* ui) $ttN§= i 

Saiiafiift )t§ I

1$oiimitríio§, i 

e. ®. m. b.
@Hd)äWelfe Stenftabt ©«.,

I SBaUftrafee 9łr. 3, Fernruf 212.

iDvfien-Rentenliiittiingen 

vorrätig in der
Breisblatt-Druckerei.
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Snfoíge $eränberung im 2Bert faun gofynjdptitt bte auf 

tveitevcsr nidjt angenommen foerbeu. 3n StuSnaljmefätten 
ift üorljertge ^erftänbiguug mit §entt <3ägetverf8t)ertoalter Schneider 
unbebingt erforberlidj. Sßitte um genaue SBeadjtung, ba idj anbernfaíís 

unangemeíbete ^u^rmerte ^urücfroeifen muß.

5<i«tpOgewer6 ^eit^abt

. tiorm. Fritz Zeissner,

Otto Groetzner.

SrenttíjoI^íBerftiuf.

@8 folien ou8 bem gorfifdiut; bewirf ®i<fk 
Räufel $0Mttetdtag bett 18. Wär) 19ÍÓ, 
friłfj von 9*/e llfjr ab im Stalfógarten git 
Sleufłabt 0$:

atts ^aflen 27:
33 rm ®id)enfdjett unb flnäppel,

205 rm ®udjenfd)eit unb Änüppel,
155 rm fRabelfdjeit unb fínüppel,
315 Raufen Síeiffg

öffentlich an bett SJleiftbietenben gegen fofortige 
Begabung oertauft rotrben.

Äeuftabt £)S„ ben 10. $Rär# 1920.
$)ie fiäbt, ^orftDeriüditmiq.

8a^t«e ober Verutti$lii(fte 
Pie* ti Fohlen

bole id) per ÍIBagen fofort ab.
Hugo Schneider, 3nb. Adolf Aust, 

9łoftfleifd)erci, 9iettftabt O.*@. 
*e[efotiift6 Hüter 9łr. 244 ¡in erreieficn.

^ínfaff-^dgen

Dorrätig in bet 
$lrei§blatt=3)nt(feret.

ÖJaldbestände jeder Art,

große unb Heine, x tauft ¿um Selbfteinfdjiag unb jaíjlt l) ö dj t’± e XageSptetfe, 
ebenfo nimmt £ieferuttgs»2lngebete für ítiiní», tmí (StniboMí^ol) entgegen 

®amt)ffägewert 9teu#abt

. Dorm. Fritz Zeissner, 
3nN^*r Otto Groetzner.

iRebattion unb Seeing: 
bit «crflítnbe b«e i

6oB (>. Scd¡8- ÍH. iWelcbelt Ätuflobt C.-6.


